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Ge#etz, betreffend Zula##ung aller oberen Kommunalbeamten in Gemeinden, Krei#en 
und Ländern im Deut#chen Reich 

 
 

gegeben am 26.02.2015, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

In Kraft ge#etzt am 27.03.2015 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

 
Nr. 03 

 

 
§ 1. 

 
Mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes, wird allen oberen Kommunalbeamten wie Landrat, Bürgermei#ter, 
Oberbürgermei#ter und Magi#trat die ihre Landkrei#e und Gemeinden als Firma haben einrichten la##en, die 
Fähigkeit der betreffenden Tätigkeit aberkannt. Sie haften mit dem ge#amten Privatvermögen aus der eigenen 
Verwandt#chaft bis in die vierte Generation. Dies gilt rückwirkend ohne Beachtung von Ge#chlecht, 
Staatsangehörigkeit, Alter, Herkunft oder bisheriger Verdien#te. In allen Fällen haftet die betreffende Per#on mit 
einer Mindesthaftungs#umme von 750.000,00 Mark, die je nach Schwere des Vergehens im Einzelfall neu bewertet 
werden muß.  
 

§ 2. 

 
Die Berufung auf Ge#etze der Bundesrepublik Deut#chland als Staat, eines Bundes der BRD als Staat, 
Verbände der BRD, Parteien der BRD, das Grundge#etz für die Bundesrepublik Deut#chland, #on#tiger Ge#etze, 
Verfa##ungsordnungen oder Regeln die #eit dem 29.10.1918 auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches eingeführt 
wurden, #ind mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes unter Höch#t#trafe für den in die#em Ge#etz aufgeführten 
Per#onenkreis verboten.  
 

§ 3. 

 
Die Berufung auf nationales, europäi#ches und internationales Recht oder Zula##ung i#t im ge#amten Deut#chen 
Reich mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes nur durch vorheriger ge#etzlicher Genehmigung und Legitimation erlaubt 
und unterliegt der geltenden Reichsverfa##ung und den Reichsge#etzen zum Stand 28.10.1918 bzw. den 
Rechtsvor#chriften die als Übergangsvor#chriften durch den Volks-Bundesrath und Volks-Reichstag in Kraft 
ge#etzt wurden. 
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§ 4. 

 

Alle zur "Befreiung des deut#chen Volkes vom National#oziali#mus und Militari#mus" erla##enen Rechtsvor#chriften 
werden von den Be#timmungen die#es Ge#etzes nicht berührt und gelten im Sinne die#es Ge#etz für die hier 
genannten natürlichen und juri#ti#chen Per#onen. 
 

§ 5. 

 

Die Berechtigung zum tragen und verwenden der jeweiligen Bezeichnung, Titel oder Namen i#t ruhend ge#tellt, da 
es an einer #taatlichen Wahl und Zu#timmung mangelt. Die Aufhebung der Ruhe#tellung erfolgt, wenn die dafür 
eingerichteten Rechtsvor#chriften des Deut#chen Reiches oder de##en Bundes#taaten erfüllt wurden. Ohne die 
Erfüllung die#er Rechtsvor#chriften, i#t die jeweilige Tätigkeit unter#agt. Für alle bisherigen und noch folgenden 
Handlungen ohne #taatliche Genehmigung haftet die betreffende Per#on je Verfahren oder Handlung privatrechtlich 
wie in § 1. dieses Ge#etzes fe#tgelegt wurde.  
 

§ 6. 

 

Die Zurücknahme der Zula##ung, zu den in die#em Ge#etz genannten Per#onenkrei#en, gilt als wichtiger Grund zur 
Kündigung mit dem An#pruch einer Schadener#atzklage gegen die als Dien#tberechtigter oder Dien#tgeber 
abge#chlo##enen Dien#tverträge und Ange#telltenverträge und zur Zurücknahme einer erteilten Vollmacht in 
rechtlichen Angelegenheiten aller Art. 
 
 

§ 7. 

 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger in Kraft. 

 

 

Gegeben zu Berlin, den 26. Februar 2015 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Reichsge#etzblatt Jahrgang 2015, herausgegeben durch das Reichsprä#idium 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2015, Deut#ches Reich 

Seite 1502262 (2 von 2) 


